
 

 

Sportschützenkreis 3         Mosbach 
 

 

 

Kreismeisterschaften 2026 
Ausschreibung 

 

 

 

1. Termine und Orte der Kreismeisterschaften 
 

Die Termine und Austragungsorte der einzelnen Disziplinen und Klassen sind dem beiliegenden Terminplan 

(Anlage 1) zu entnehmen. 

 

2. Meldungen zu den einzelnen Kreismeisterschaften 
 

Die Meldungen der Vereine an den Kreis erfolgen durch das Senden der Promember-Daten per E-Mail, die vom 

Verein mit Hilfe des Sportprogramms erstellt werden, an den Kreissportleiter.  

  

Meldetermine der Vereine an den Kreis: 

 

19. November 2025  16.00 Uhr Bogen Halle  

 

 21. Januar 2026   16.00 Uhr Alle Disziplinen, außer Bogenwettbewerbe. 

 

 Noch nicht festgelegt  16.00 Uhr Bogen FITA im Freien 

 

 Noch nicht festgelegt, separate Ausschreibung Blasrohrschießen 

  

  

Die vorgenannten Meldetermine sind einzuhalten. Später eingehende Meldungen können nicht 

berücksichtigt werden. 

 

Schützen/innen die durch den Verein nicht oder falsch gemeldet wurden, haben keine Startberechtigung. 

 

 Die Meldungen für die Bogendisziplinen und Blasrohrschießen an den Kreisbogenreferenten 

 Sören Spieckermann, Mobil:  0172 / 3083288 

 E-Mail: sören.spieckermann@web.de 

 

 Alle übrigen Meldungen an Kreissportleiter 

 Sandra Fischer,  Im Wiesengrund 11,  69429 Weisbach, Tel. 06274 95886 (ab 18:00 Uhr) 

 E-Mail: sandra68fischer@gmx.de 

 

3. Wettkampfklassen 
Siehe Anlage 4 

 

4. Wettbewerbe  
Ausgeschriebene Wettbewerbe  siehe Anlage 2 

Einzel- u. Mannschaftswertung  siehe Anlage 2 

Schusszahl und Scheiben   siehe Anlage 3 

Perkussionsdienstgewehr 50m stehend siehe Ausschreibung BSV 

Geschossen wird nach der gültigen SpO des DSB, sowie deren Änderungen und Ergänzungen.  

 

5. Zulassung zu den Kreismeisterschaften 
 Die Zulassung / Einberufung erfolgt durch die Zusendung der Startkarten an die Vereine. 

Schützen, die nicht, oder nur teilweise an den Kreismeisterschaften teilnehmen wollen, melden  

dies rechtzeitig ihrem Vereinssportleiter, damit durch ihn ein entsprechender Vermerk per Mail für die 
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Meldung an den Kreis gemacht werden kann. 

Ist der betreffende Schütze auf der Meldeliste vorhanden und in der Ergebnisliste nicht vermerkt, dass 

eine Abmeldung vorliegt, ist das durch die Einteilung fällige Startgeld zu entrichten. 

6. Startgeld 
 Startgelder zur Kreismeisterschaft siehe Anlage 5 

 

7. Ergebnisse  
 werden im Internet unter  www.kreis3-mosbach.de veröffentlicht. 

 

8.Siegerehrungen 
Die Siegerehrungen finden nach Zeitplan ca. eine Stunde nach Beendigung der Wettkämpfe am 

Austragungsort statt. Evtl. Ausnahmen werden rechtzeitig durch Aushang bekannt gegeben. Wir 

erwarten, dass alle Wettkampfteilnehmer zur Siegerehrung anwesend sind, um den Siegern die 

entsprechende Ehre zu erweisen.  

Die Siegerehrung ist Bestandteil der Kreismeisterschaft, d.h. wenn ein Einzelschütze/-schützin oder eine 

Mannschaft ohne Entschuldigung nicht bzw. nicht komplett zur Siegerehrung antritt, wird keine 

Auszeichnung verliehen. 

 

9. Allgemeine Bestimmungen   
 

9.1 Durch Ihren Start an den Kreismeisterschaften erkennen die Teilnehmer diese  

 Ausschreibung an. 

 

9.2 Stellung der Mitarbeiter durch die Vereine: Die Vereine haben mit der Meldung zur 

Kreismeisterschaft eine Liste mit zur Standaufsicht berechtigter Personen ihres Vereins zu 

melden, damit dies bei der Einteilung berücksichtigt werden kann. 

 

9.3 Alle Teilnehmer sind verpflichtet, den Verbandsausweis und den Wettkampfpass bei sich zu führen und 

auf Verlangen vorzulegen. Ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis) ist bei Schützen ab 

dem 16. Lebensjahr obligatorisch und ist ebenfalls auf Verlangen vorzulegen. 

Für das Vorderladerschießen ist die gültige Erlaubnis nach dem Sprengstoffgesetz bei der 

Waffenkontrolle unaufgefordert vorzulegen. Ein Start ohne dieses Dokument ist nicht möglich. 

 

9.4 Als Voraussetzung für die Teilnahme von Jugendlichen, bei denen auf Grund ihres Alters nach  

§ 36 Abs. 2 und 3 der 1. WaffV. eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten  

oder gegebenenfalls eine behördliche Ausnahmegenehmigung vom Alterserfordernis gesetzlich 

vorgeschrieben wird, ist die Erklärung bzw. Genehmigung zwecks Kontrolle mitzuführen. 

 

9.5 Differenzen, die sich aus der Einberufung ergeben, sind von dem betreffenden Schützen oder durch seinen 

Verein sofort mit dem jeweiligen Referenten zu klären.  

 

 Gewehr:  Markus Weichand Tel. 0172 6096123 

  markusweichand81@gmail.com 

 Pistole, Militärsportgewehr  

 und Unterhebel: Dr. Volker Zumbach  Tel. 06261 893106 

  volker.zumbach@kabelbw.de 

 Sommerbiathlon: Wolfgang Müller Tel. 06268 224  

  ksm@kreis3-mosbach.de 

 Bogen: Sören Spieckermann  Tel. 0172 / 3083288 

  sören.spieckermann@web.de 

 Vorderlader:  Jochen Zachow  Tel. 0151 20306594 

  jochen.zachow@t-online.de 

   

 Auflage: Harald Trautmann 

  hatra10@t-online.de 

 

 

 

 

9.6 Kann ein Wettbewerb durch Überschneidungen der Wettbewerbe oder Wettkampfklassen  

 nicht an einem Tag beendet werden, erfolgt die Siegerehrung nach Abschluss des kompletten 

 Starterfeldes dieses Wettbewerbes oder dieser Wettkampfklasse. 
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9.7 Mannschaftsummeldungen sind spätestens 15 Minuten vor dem Start des ersten Mannschaftsschützen 

vorzunehmen. 

 

9.8 Die Waffenkontrolle erfolgt an der durch Aushang bezeichneten Stelle und ist für alle Teilnehmer 

verbindlich. Die Kontrolle der Schießkleidung erfolgt durch die Aufsichten am Stand. Nachkontrollen 

der Waffen, Ausrüstung sowie der Schießkleidung während und nach dem Schießen bleiben vorbehalten. 

Wer nach der Prüfung und Zulassung an der Waffe oder Kleidung eine unerlaubte Änderung vornimmt, 

wird disqualifiziert und von der weiteren Teilnahme an der Kreismeisterschaft ausgeschlossen. Das 

Startgeld verfällt. 

 

9.9 Schützen die bei der Kreismeisterschaft die Sicherheitsbestimmungen missachten (z.B. geschlossene 

Waffe oder ohne vorgeschriebene rote Schnur) werden disqualifiziert. 

 SpO. 0.2 Sicherheitsbestimmungen 

 

9.10 Bei den Wettbewerben, bei denen ein Scheibenwechsler notwendig ist, sorgen die  

 Teilnehmer selbst für den erforderlichen Helfer. Die Standaufsicht wechselt keine Scheiben. 

 

9.11 Einsprüche und ihre Behandlung erfolgen nach Regel  0.13 der SpO. (Einspruchsgebühr  20.--€.)  

 

9.12 Die Anlagen 1 - 9 sind Bestandteil dieser Ausschreibung. 

 

10. Datenschutz 
Mit der Teilnahme an der Kreismeisterschaft erkennen die Teilnehmer diese Ausschreibung an und 

erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten zu organisatorischen Zwecken erfasst und die im 

Wettkampf erzielten Ergebnisse sowie Bilder, die während den Veranstaltungen und der Siegerehrung 

entstanden sind, in Aushängen, Zeitschriften und im Internet veröffentlicht werden. 

 

11.Haftungsausschluss 
Der SSK 3 Mosbach schließt eine Haftung für Schäden bei An- und Abreise sowie bei der Teilnahme an 

der Kreismeisterschaft ausdrücklich aus. 

 

12. Änderungsvorbehalt 
Änderungen der vorstehenden Ausschreibung bleiben dem Veranstalter ausdrücklich vorbehalten. 

 

 

 

 

Mosbach, den 10. Dezember 2025 

 

     
Wolfgang Müller    Sandra Fischer 

Kreisschützenmeister    Kreissportleiter 

 

 


